
Übersicht Staatenliste 
Anlage 11 (zu § 31 Fahrerlaubnis-Verordnung) 
 
Staaten der Europäischen Union (EU) 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern 
 
 
Staatenliste zu den Sonderbestimmungen für Inhaber einer ausländischen 
Fahrerlaubnis 
 

Ausstellungsstaat Klasse theoretische 
Prüfung 
erforderlich 

praktische 
Prüfung 
erforderlich 

Andorra alle nein nein 

Französisch Polynesien alle nein nein 

Guernsey alle nein nein 

Insel Man alle nein nein 

Israel B nein nein 

Japan alle nein nein 

Jersey alle nein nein 

Monaco alle nein nein 

Namibia A1, A, B, EB, 
C1, EC1, C, EC 

nein nein 

Neukaledonien alle nein nein 

Neuseeland 1, 6 nein nein 

Republik Korea 1, 21) nein nein 

San Marino alle nein nein 

Schweiz alle nein nein 

Singapur alle nein nein 

Südafrika alle nein nein 

Fahrerlaubnisse, die im tatsächlichen 
Herrschaftsbereich der Behörden in 
Taiwan

2)
 erteilt wurden 

B/BE1) nein ja 

 
1)
 Soweit in der Spalte "Klasse(n)" nicht "alle", sondern nur eine bestimmte Klasse oder bestimmte Klassen genannt sind, erfolgt 

aufgrund dieser Klasse(n) nur die Erteilung der Klasse B. 
 
2)
 Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. 


